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Kapitel 15 080

Kapitel Ist-Betrag Reste 2013 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2012 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

15 080 Maßnahmen für das Gesundheitswesen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 311 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 636,43 — 327 636,43
600 000,00 — 600 000,00

-272 363,57 — -272 363,57

Übrige Einnahmen

282 11 314 Kostenerstattung von Dritten im Rahmen der Seuchenbe-
kämpfung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 514 10.

— — —
— — —

— — —

Gesamteinnahmen Kapitel 15 080. . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 636,43 — 327 636,43
600 000,00 — 600 000,00

-272 363,57 — -272 363,57

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 272 363,57

A u s g a b e n

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und
72 im Kapitel 15 020.

2. Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme der Titelgruppen und
der Titel 514 10 und 686 10 - gegenseitig deckungsfähig.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 10 314 Ausgaben für Maßnahmen zur Pandemieabwehr. . . . . .
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 gelei-

stet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).
2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 282 11 nachzuweisen-

den Einnahmen geleistet werden.

— — —
— — —

— — —

525 10 311 Fortbildung der mit der Überwachung nach dem Arznei-
mittel- und Medizinprodukterecht beauftragten Personen .

61 056,41 — 61 056,41
60 000,00 — 60 000,00

1 056,41 — 1 056,41
Vermerke: aus Titel 526 10 1 056,41

526 10 311 Fachberatung, Ausschüsse, Gutachten und Besuchs-
kommissionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 013,61 — 4 013,61
13 300,00 — 13 300,00

-9 286,39 — -9 286,39
Vermerke: an Titel 525 10 1 056,41

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 8 229,98

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10 314 Landesanteil an der Finanzierung des zentralen Substitu-
tionsregisters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 864,16 — 63 864,16
70 000,00 — 70 000,00

-6 135,84 — -6 135,84
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 6 135,84

633 10 311 Erstattungen für die Prüfung der Rettungssanitäter, Ret-
tungshelfer und Rettungsassistenten. . . . . . . . . . . . . .

261 328,50 — 261 328,50
300 000,00 — 300 000,00

-38 671,50 — -38 671,50
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 38 671,50

671 20 314 Erstattung von Aufwandsentschädigungen für Mitglieder
der Besuchskommission nach § 23 PsychKG. . . . . . . .

38 646,19 — 38 646,19
70 000,00 — 70 000,00

-31 353,81 — -31 353,81
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 31 353,81

684 10 314 Finanzierung des epidemiologischen Krebsregisters
NRW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 300 000,00 — 2 300 000,00
2 300 000,00 — 2 300 000,00

— — —
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684 20 314 Landesanteil an der Finanzierung des Kinderkrebsregi-
sters Mainz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48 284,68 — 48 284,68
50 000,00 — 50 000,00

-1 715,32 — -1 715,32
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 715,32

685 10 165 Landesanteil an der Finanzierung der Akademie für öf-
fentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf (AföG). . . . .

1 050 271,00 — 1 050 271,00
1 050 300,00 — 1 050 300,00

-29,00 — -29,00
Vermerke: an Titel 685 20 18,73

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 10,27

685 20 139 Landesanteil an der Finanzierung des Instituts für medi-
zinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz
(ImpP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 098 318,73 — 1 098 318,73
1 098 300,00 — 1 098 300,00

18,73 — 18,73
Vermerke: aus Titel 685 10 18,73

685 30 311 Zuweisungen an die Informationszentrale gegen Vergif-
tungen am Zentrum für Kinderheilkunde der Universität
Bonn (GIZ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

504 310,00 — 504 310,00
505 000,00 — 505 000,00

-690,00 — -690,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 690,00

685 31 311 Erstattungen gem. § 4 Abs. 4 Approbationsordnung für
Apotheker und von Gutachterkosten nach dem Gesetz
über die Gutachterstellen bei den Ärztekammern. . . . . .

19 776,32 — 19 776,32
23 000,00 — 23 000,00

-3 223,68 — -3 223,68
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 3 223,68

685 32 311 Landesanteil an der Finanzierung des Datenbanksystems
AMIS des Deutschen Institutes für Medizinische Doku-
mentation und Information (DIMDI). . . . . . . . . . . . . . .

24 619,20 — 24 619,20
25 000,00 — 25 000,00

-380,80 — -380,80
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 380,80

685 33 314 Landesanteil an der Finanzierung der Abteilung Schiff-
fahrtsmedizin des Hamburg Port Health Center (HPHC)
im Rahmen der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Schifffahrtsmedizin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 000,00 — 28 000,00
28 000,00 — 28 000,00

— — —

686 10 314 Zuweisungen für Zwecke der Bekämpfung der Glücks-
spielsucht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Ausgaben werden aus zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel
20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§
17 Abs. 3 LHO).

2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122
51 und 122 52.

1 184 688,25 955 643,43 2 140 331,68
1 250 000,00 890 331,68 2 140 331,68

-65 311,75 65 311,75 —

686 20 314 Landesanteil an der Finanzierung der Leistungen zur Hilfe
für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-
Virus infizierte Personen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138 090,41 — 138 090,41
142 000,00 — 142 000,00

-3 909,59 — -3 909,59
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 3 909,59

Titelgruppen

Titelgruppe 64
Bekämpfung erworbener Immunschwäche (AIDS)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei Titel 686 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf

auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom-
men werden.

3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli-
chungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unent-
geltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

4. Die Mittel aus Titel 633 64 werden als fachbezogene Pauschale gem.
§ 29 Haushaltsgesetz verausgabt.

5. Die Erläuterungen zu Titel 633 64 sind verbindlich.

4 545 894,97 — 4 545 894,97
4 574 100,00 — 4 574 100,00

-28 205,03 — -28 205,03

547 64 314 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 5 664,72 — 5 664,72
25 000,00 — 25 000,00

-19 335,28 — -19 335,28
Vermerke: an Titel 684 64 19 335,28
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631 64 314 Zuweisung an den Bund für die Stiftung Humanitäre Hilfe
für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen. . . . . . . .

696 015,02 — 696 015,02
704 000,00 — 704 000,00

-7 984,98 — -7 984,98
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 7 984,98

633 64 314 Zuweisungen an Gemeinden (GV). . . . . . . . . . . . . . . 2 347 774,00 — 2 347 774,00
2 347 800,00 — 2 347 800,00

-26,00 — -26,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 26,00

684 64 314 Zuschüsse an freie Träger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 410,01 — 372 410,01
411 300,00 — 411 300,00

-38 889,99 — -38 889,99
Vermerke: aus Titel 547 64 19 335,28

an Titel 686 64 13 031,22
an Titel 698 64 25 000,00
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 20 194,05

-38 889,99

686 64 314 Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention, Beratung, Be-
treuung und Pflege. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 099 031,22 — 1 099 031,22
1 086 000,00 — 1 086 000,00

13 031,22 — 13 031,22
Vermerke: aus Titel 684 64 13 031,22

698 64 314 Zustiftung an die Deutsche AIDS-Stiftung. . . . . . . . . . . 25 000,00 — 25 000,00
— — —

25 000,00 — 25 000,00
Vermerke: aus Titel 684 64 25 000,00

Titelgruppe 71
Bekämpfung der Suchtgefahren

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei Titel 684 71 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf

auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom-
men werden.

3. Drucksachen und Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61
Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen
abgegeben werden.

4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet
werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO)

5. Die Mittel aus Titel 633 71 werden als fachbezogene Pauschale gem.
§ 29 Haushaltsgesetz verausgabt.

6. Die Erläuterungen zu Titel 633 71 sind verbindlich.

10 709 079,80 — 10 709 079,80
12 413 700,00 — 12 413 700,00

-1 704 620,20 — -1 704 620,20

547 71 314 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 135 263,88 — 135 263,88
322 400,00 — 322 400,00

-187 136,12 — -187 136,12
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 187 136,12

633 71 314 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und
Gemeindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 367 050,00 — 9 367 050,00
9 369 800,00 — 9 369 800,00

-2 750,00 — -2 750,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 2 750,00

684 71 314 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche
Einrichtungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 206 765,92 — 1 206 765,92
2 721 500,00 — 2 721 500,00

-1 514 734,08 — -1 514 734,08
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 514 734,08

686 71 314 Zuweisungen für laufende Zwecke an Sonstige. . . . . . . — — —
— — —

— — —

883 71 314 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

893 71 314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —



459

Kapitel 15 080

Kapitel Ist-Betrag Reste 2013 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2012 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppe 75
Gesundheitswirtschaft, Telematik

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei Titel 893 75 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf

auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom-
men werden.

3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.
4. Drucksachen und Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61

Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO kostenlos oder zu ermäßigten Preisen
abgegeben werden.

5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet
werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO)

6. Die Ausgaben sind übertragbar.

3 527 476,09 5 117 000,00 8 644 476,09
5 981 400,00 4 051 000,00 10 032 400,00

-2 453 923,91 1 066 000,00 -1 387 923,91

547 75 314 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

633 75 314 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
— — —

— — —

683 75 314 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . 161 196,83 — 161 196,83
— — —

161 196,83 — 161 196,83
Vermerke: aus Titel 686 75 161 196,83

686 75 314 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . 1 643 044,40 — 1 643 044,40
3 954 200,00 — 3 954 200,00

-2 311 155,60 — -2 311 155,60
Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 547 71 773 773,14

an Titel 683 75 161 196,83
an Titel 893 75 1 376 185,63

-2 311 155,60

883 75 314 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

893 75 314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. . . . . . . . . . . . 1 723 234,86 5 117 000,00 6 840 234,86
2 027 200,00 4 051 000,00 6 078 200,00

-303 965,14 1 066 000,00 762 034,86
Vermerke: aus Titel 686 75 1 376 185,63

an Kapitel 15 020 Titel 893 71 614 109,25
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 41,52

762 034,86

Titelgruppe 80
Patientenbeauftragte der Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei Titel 547 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf

auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom-
men werden.

3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe
81 überschritten werden

4. Abweichend von § 61 Abs. 1 Nr. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Ver-
öffentlichungen und Arbeits- und Informationsmaterialien unentgeltlich
oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

5. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushalts-
plans für den gleichen Zweck veranschlagten Mitteln verausgabt wer-
den (§ 35 Abs. 2 LHO).

296 600,40 — 296 600,40
400 000,00 — 400 000,00

-103 399,60 — -103 399,60

429 80 314 Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zu Lasten dieses Titels können befristete Dienstverträge überjährig abge-
schlossen werden.

159 988,05 — 159 988,05
— — —

159 988,05 — 159 988,05
Vermerke: aus Titel 547 80 159 988,05
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547 80 314 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 136 612,35 — 136 612,35
400 000,00 — 400 000,00

-263 387,65 — -263 387,65
Vermerke: an Titel 429 80 159 988,05

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 103 399,60

686 80 314 Zuschüsse an Sonstige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 81
Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei Titel 684 81 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf

auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom-
men werden.

3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 80.
4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli-

chungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unent-
geltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet
werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

2 116 383,19 — 2 116 383,19
4 186 500,00 — 4 186 500,00

-2 070 116,81 — -2 070 116,81

547 81 311 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 409 051,01 — 409 051,01
476 500,00 — 476 500,00

-67 448,99 — -67 448,99
Vermerke: an Titel 684 81 67 448,99

633 81 314 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und
Gemeindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108 200,00 — 108 200,00
153 400,00 — 153 400,00

-45 200,00 — -45 200,00
Vermerke: an Titel 684 81 45 200,00

684 81 311 Zuschüsse an freie Träger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 438 381,20 — 1 438 381,20
3 551 300,00 — 3 551 300,00

-2 112 918,80 — -2 112 918,80
Vermerke: aus Titel 547 81 67 448,99

aus Titel 633 81 45 200,00
an Kapitel 15 020 Titel 972 20 2 070 116,81
an Titel 685 81 155 450,98

-2 112 918,80

685 81 311 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige. . . . . . . . . 160 750,98 — 160 750,98
5 300,00 — 5 300,00

155 450,98 — 155 450,98
Vermerke: aus Titel 684 81 155 450,98

812 81 311 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma-
schinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

831 81 311 Erwerb von Beteiligungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

883 81 311 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

893 81 311 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —
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Titelgruppe 82
Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Ver-
sorgung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei Titel 686 82 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf

auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom-
men werden.

3. Drucksachen und Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61
Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen
abgegeben werden.

780 345,49 — 780 345,49
2 500 000,00 — 2 500 000,00

-1 719 654,51 — -1 719 654,51

547 82 314 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

686 82 314 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . 780 345,49 — 780 345,49
2 500 000,00 — 2 500 000,00

-1 719 654,51 — -1 719 654,51
Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20 1 719 654,51

863 82 314 Darlehen an Sonstige im Inland. . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 83
Zuweisungen und Zuschüsse zur Verbesserung der Ver-
sorgung im ambulanten und komplementären psychia-
trischen Bereich und zum Ausbau des außerstationären
psychiatrischen Bereichs

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei Titel 893 83 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf

auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom-
men werden.

46 103,86 — 46 103,86
2 204 000,00 — 2 204 000,00

-2 157 896,14 — -2 157 896,14

547 83 314 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 5 033,86 — 5 033,86
— — —

5 033,86 — 5 033,86
Vermerke: aus Titel 686 83 5 033,86

633 83 314 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und
Gemeindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 250,00 — 8 250,00
— — —

8 250,00 — 8 250,00
Vermerke: aus Titel 686 83 8 250,00

684 83 314 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche
Einrichtungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 820,00 — 32 820,00
— — —

32 820,00 — 32 820,00
Vermerke: aus Titel 686 83 32 820,00

686 83 314 Zuschüsse an Sonstige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
910 000,00 — 910 000,00

-910 000,00 — -910 000,00
Vermerke: an Titel 547 83 5 033,86

an Titel 633 83 8 250,00
an Titel 684 83 32 820,00
an Titel 893 83 863 896,14

-910 000,00

883 83 314 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

893 83 314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. . . . . . . . . . . . — — —
1 294 000,00 — 1 294 000,00

-1 294 000,00 — -1 294 000,00
Vermerke: aus Titel 686 83 863 896,14

an Kapitel 15 020 Titel 972 20 828 728,68
an Kapitel 15 020 Titel 972 30 160 000,00
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 169 167,46

-1 294 000,00
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Kapitel 15 080

Kapitel Ist-Betrag Reste 2013 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2012 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppe 85
Aktionsplan Hygiene

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei Titel 684 85 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf

auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom-
men werden.

3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli-
chungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unent-
geltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

149 503,00 — 149 503,00
1 000 000,00 — 1 000 000,00

-850 497,00 — -850 497,00

547 85 314 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 56 250,00 — 56 250,00
— — —

56 250,00 — 56 250,00
Vermerke: aus Titel 684 85 56 250,00

633 85 314 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
— — —

— — —

684 85 314 Zuschüsse an freie und sonstige Träger. . . . . . . . . . . . 93 253,00 — 93 253,00
500 000,00 — 500 000,00

-406 747,00 — -406 747,00
Vermerke: an Titel 547 85 56 250,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 350 497,00

893 85 314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. . . . . . . . . . . . — — —
500 000,00 — 500 000,00

-500 000,00 — -500 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 500 000,00

Titelgruppe 90
Seuchenbekämpfung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei Titel 686 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf

auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom-
men werden.

185 697,74 — 185 697,74
479 000,00 — 479 000,00

-293 302,26 — -293 302,26

547 90 314 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . 74 066,76 — 74 066,76
288 000,00 — 288 000,00

-213 933,24 — -213 933,24
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 213 933,24

633 90 314 Zuweisungen für laufende Zwecke und Erstattungen an
Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . . . . . . . . . .

93 193,21 — 93 193,21
179 000,00 — 179 000,00

-85 806,79 — -85 806,79
Vermerke: an Titel 686 90 6 437,77

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 79 369,02

686 90 314 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . 18 437,77 — 18 437,77
12 000,00 — 12 000,00

6 437,77 — 6 437,77
Vermerke: aus Titel 633 90 6 437,77

Gesamtausgaben Kapitel 15 080. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 182 352,00 6 072 643,43 35 254 995,43
40 723 600,00 4 941 331,68 45 664 931,68

-11 541 248,00 1 131 311,75 -10 409 936,25

Mehrausgaben —
Minderausgaben 10 409 936,25
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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